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Wahlverfahren 

§ 75b. (1) Die Wahlen in die Ärztekammern in den Bundesländern sind für jede Ärztekammer 
gesondert durchzuführen. 

(2) Wahlkörper sind 

 1. in Ärztekammern mit 3000 und mehr Kammerangehörigen sowie in jenen Ärztekammern mit 
weniger als 3000 Kammerangehörigen, in denen Sektionen durch die Satzung vorgesehen und 
gebildet wurden, die 

 a) Sektion der zur selbständigen Berufsausübung berechtigten Ärztinnen/Ärzte innerhalb der 
Kurie der angestellten Ärztinnen/Ärzte, 

 b) Sektion der Turnusärztinnen/Turnusärzte innerhalb der Kurie der angestellten 
Ärztinnen/Ärzte, 

 c) Sektion der Ärztinnen/Ärzte für Allgemeinmedizin, der Fachärztinnen/Fachärzte für 
Allgemeinmedizin und Familienmedizin sowie der approbierten Ärztinnen/Ärzte innerhalb der 
Kurie der niedergelassenen Ärztinnen/Ärzte, 

 d) Sektion der Fachärztinnen/Fachärzte innerhalb der Kurie der niedergelassenen 
Ärztinnen/Ärzte und 

 2. in Ärztekammern mit weniger als 3000 Kammerangehörigen ohne Sektionenbildung die 

 a) Kurie der angestellten Ärztinnen/Ärzte und 

 b) Kurie der niedergelassenen Ärztinnen/Ärzte. 

Die Wahlkörperzugehörigkeit einer wahlberechtigten Person richtet sich nach ihrer Eintragung in die 
Ärzteliste der Österreichischen Ärztekammer zum Zeitpunkt des Stichtages. 

(3) Die Vollversammlung hat bei Beschluss über die Anordnung der Wahl 



  Bundesrecht konsolidiert 

www.ris.bka.gv.at  Seite 2 von 4 

 1. die Zahl der Kammerrätinnen/Kammerräte, die aus zumindest zwölf und höchstens 100 
Kammerräten (Kammerrätinnen) zu bestehen hat, und 

 2. die Anzahl der auf die einzelnen Wahlkörper (Sektionen bzw. Kurien) entfallenden Mandate 
unter Bedachtnahme auf die Zahl der Kurienangehörigen zum Zeitpunkt des siebenten Tages vor 
dem Tag der Vollversammlung 

festzulegen. Zur Wahrung der Grundsätze des Verhältniswahlrechts hat die Vollversammlung hiebei zu 
berücksichtigen, dass auf die einzelnen Wahlkörper gemäß Z 2 zumindest drei Mandate zu entfallen 
haben. 

(4) Die Anzahl der auf die einzelnen Wahlkörper entfallenden Mandate ist unter Beachtung der 
Vorgaben gemäß Abs. 3 mittels der Mandatszahl zu ermitteln, die wie folgt zu berechnen ist: 

 1. Die Zahlen der wahlberechtigten Personen eines jeden Wahlkörpers werden, nach ihrer Größe 
geordnet, nebeneinander geschrieben; unter jede dieser Zahlen wird die Hälfte, unter diese ihr 
Drittel, Viertel, Fünftel usw. geschrieben. Als Mandatszahl gilt, wenn zwölf 
Kammerrätinnen/Kammerräte zu wählen sind, die zwölftgrößte Zahl, bei 13 Kammerräten 
(Kammerrätinnen) die dreizehntgrößte Zahl der angeschriebenen Zahlen usw. 

 2. Jedem Wahlkörper werden so viele Mandate zugeschrieben, als die Mandatszahl in der Zahl der 
wahlberechtigten Personen des betreffenden Wahlkörpers enthalten ist. 

 3. Haben nach dieser Berechnung mehrere Wahlkörper den gleichen Anspruch auf ein Mandat, so 
entscheidet das Los, das von dem an Lebensjahren jüngsten anwesenden Mitglied der 
Vollversammlung zu ziehen ist. 

Sind Sektionen als Wahlkörper eingerichtet, so ist bei der Berechnung der auf sie entfallenden Mandate 
die Gesamtzahl der jeweiligen Kurienmandate zu Grunde zu legen. 

(5) Die Wahlkommission hat den Zeitpunkt der Wahl derart zu bestimmen, dass zwischen dem Tag 
der Wahlausschreibung und dem Wahltag, bei mehreren Wahltagen, dem ersten Wahltag, ein Zeitraum 
von zumindest neun Wochen liegt. 

(6) Die Wahlkommission hat die Wahlausschreibung kundzumachen und zusätzlich an ihrem Sitz 
zur Einsichtnahme aufzulegen. Die Wahlausschreibung hat insbesondere zu enthalten: 

 1. den Wahltag, 

 2. bei Durchführung der Wahl an zwei oder drei Tagen die Wahltage, wobei für die Einhaltung der 
Frist der erste Wahltag heranzuziehen und weiters der letzte Wahltag festzusetzen ist, bis zu dem 
die Wahlkuverts bei der Wahlkommission eingelangt sein müssen, 

 3. die Bekanntmachung, wo und in welchem Zeitraum am Wahltag (an den Wahltagen) die 
persönliche Stimmabgabe möglich ist oder wohin die Wahlkuverts eingesendet werden können, 

 4. die Anzahl der für die jeweiligen Wahlkörper zu wählenden Kammerrätinnen/Kammerräte, 

 5. die Bekanntmachung, wo und wann die Wählerlisten und ein Abdruck dieser Verordnung 
eingesehen werden können, 

 6. die Vorgabe, dass Einsprüche gegen die Wählerlisten innerhalb von zwei Wochen ab dem ersten 
Tag ihrer Auflegung bei der Wahlkommission einzubringen sind und dass verspätet eingebrachte 
Einsprüche unberücksichtigt bleiben, 

 7. die Aufforderung, dass Wahlvorschläge beim Vorsitzenden der Wahlkommission spätestens am 
35. Tag vor dem (ersten) Wahltag bis 12 Uhr eingereicht werden müssen, widrigenfalls sie nicht 
berücksichtigt werden, 

 8. die Vorgaben betreffend die erforderliche Zahl der wahlwerbenden Personen für eine 
wahlwerbende Gruppe, die Unterstützungserklärungen, die Bezeichnung des Wahlvorschlags, die 
Nennung einer zustellungsbevollmächtigten Person und die Unterzeichnung der Wahlvorschlags, 

 9. die Bekanntmachung, wo und in welchem Zeitraum die zur Wahl zugelassenen Wahlvorschläge 
zur Einsichtnahme durch die wahlberechtigten Personen aufliegen werden, 

 10. die Vorgabe, dass nur mittels amtlichen Stimmzettels gültig gewählt werden kann sowie 

 11. die Bekanntmachung, in welchem Umkreis des Wahllokals am Wahltag jede Art der 
Wahlwerbung verboten ist. 

(7) Die Ärztekammer hat auf Grund der Ärzteliste der Wahlkommission spätestens am siebenten Tag 
nach dem Stichtag nach Wahlkörper gegliederte Verzeichnisse der wahlberechtigten Personen 
vorzulegen. Die Wahlkommission hat die Verzeichnisse als Wählerlisten für jeden Wahlkörper, in denen 
die wahlberechtigten Personen alphabetisch unter Angabe des Namens, der Arztnummer und des 
Berufssitzes oder des Dienstortes oder bei Wohnsitzärztinnen/Wohnsitzärzten des Wohnsitzes anzuführen 
und zu nummerieren sind, am Sitz der Geschäftsstelle zur öffentlichen Einsichtnahme und unter Hinweis 
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auf die Möglichkeit der Beeinspruchung aufzulegen. Die Ärztekammern sowie die Dienstgeber 
(Dienstgeberinnen) von wahlberechtigten Personen haben der Wahlkommission die zur Durchführung der 
Wahl erforderlichen Auskünfte zu erteilen und Einsicht in die von ihnen geführten Aufzeichnungen zu 
gewähren. Die Wahlkommission hat auf Verlangen einer wahlwerbenden Gruppe, dieser, sofern sie einen 
gültigen Wahlvorschlag abgegeben hat, die Wählerlisten in Abschrift ab dem ersten Tag ihrer Auflegung 
gegen Ersatz der Kosten zu übermitteln. Abgesehen von Berichtigungen durch die Wahlkommission 
dürfen Eintragungen, Änderungen oder Streichungen ab dem ersten Tag der Auflegung der Wählerlisten 
nur mehr aufgrund berechtigter Beeinspruchungen vorgenommen werden. 

(8) Ein Wahlvorschlag (§ 75 Abs. 3) hat zu enthalten: 

 1. die unterscheidbare Listenbezeichnung in Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung, 
bestehend aus nicht mehr als fünf Buchstaben, die ein Wort ergeben können, 

 2. ein Verzeichnis der Namen von wahlwerbenden Personen für den betreffenden Wahlkörper, 

 3. die eigenhändig unterschriebene Erklärung jeder einzelnen im Wahlvorschlag verzeichneten 
wahlwerbenden Person im Original, aus der ersichtlich ist, dass sie mit der Aufnahme in den 
Wahlvorschlag einverstanden ist, 

 4. die Bezeichnung der zustellungsbevollmächtigten Person der wahlwerbenden Gruppe, und 

 5. die beigefügten Unterstützungserklärungen . 

Die Verbindung (Koppelung) von Wahlvorschlägen ist unzulässig. Die Wahlkommission hat die 
Kundmachung der ordnungsgemäß erstellten oder ergänzten Wahlvorschläge sowie die Aufteilung der 
Mandate auf die Wahlkörper einschließlich der Stellen zur Einsichtnahme der Wahlvorschläge so 
zeitgerecht vorzunehmen, dass die Kundmachung spätestens gemeinsam mit der Zustellung der 
Wahlkuverts erfolgt. 

(9) Die Wahlkommission hat den wahlberechtigten Personen ein entsprechend adressiertes Kuvert, 
das ausschließlich 

 1. einen amtlichen Stimmzettel, 

 2. ein für die Aufnahme des amtlichen Stimmzettels bestimmtes amtliches Wahlkuvert, 

 3. das für die jeweilige wahlberechtigte Person hergestellte Rückkuvert und 

 4. ein vom Kammeramt der Ärztekammer zu erstellendes Informationsblatt über die Stimmabgabe 

zu enthalten hat, mittels eingeschriebenen Briefes so rechtzeitig zuzusenden, dass sich jede 
wahlberechtigte Person spätestens am siebenten Tag vor dem (ersten) Wahltag im Besitz der genannten 
Unterlagen befinden kann. 

(10) Die Wahlkommission hat Vorsorge dafür zu treffen, dass den wahlberechtigten Personen die 
persönliche Stimmabgabe in einem Wahllokal mit zumindest einer Wahlzelle ermöglicht wird. Die 
Durchführung der Wahl an zwei oder drei Tagen ist zulässig. An dem (den) von der Wahlkommission 
festgesetzten Wahltag (Wahltagen) zur festgesetzten Stunde und in dem dazu bestimmten Wahllokal hat 
sich die Wahlkommission zur Durchführung des Abstimmungsverfahrens zu versammeln. Die Beachtung 
der Grundsätze des geheimen und persönlichen Wahlrechtes ist sicherzustellen. Die Ausübung des 
aktiven Wahlrechts durch persönliche Stimmabgabe im Wahllokal oder Briefwahl (§ 75c) hat mit den 
durch die Wahlkommission übermittelten amtlichen Wahlkuverts und amtlichen Stimmzettel zu erfolgen. 
Nach Behandlung aller der Wahlkommission vorliegenden Wahlkuverts hat die Vorsitzende/der 
Vorsitzende der Wahlkommission die Stimmabgabe für geschlossen zu erklären. Die Wahlkommission 
hat sodann die in den Wahlurnen befindlichen Wahlkuverts gründlich zu mischen, die Wahlurnen zu 
entleeren und für jeden Wahlkörper gesondert 

 1. die Zahl der aus der Wahlurne entleerten Wahlkuverts, 

 2. die Zahl der im zugehörigen Abstimmungsverzeichnis eingetragenen wählenden Personen und 

 3. gegebenenfalls den mutmaßlichen Grund, warum die Zahl gemäß Z 1 mit der Zahl gemäß Z 2 
nicht übereinstimmt, 

festzustellen. Danach hat die Wahlkommission die Wahlkuverts zu öffnen, die Stimmzettel zu 
entnehmen, deren Gültigkeit zu überprüfen, die ungültigen Stimmzettel mit fortlaufenden Nummern zu 
versehen und das Abstimmungsergebnis (Gesamtsumme der abgegebenen gültigen und ungültigen 
Stimmen, die Summe der gültigen Stimmen sowie die auf die einzelnen Wahlvorschläge entfallenden 
abgegebenen gültigen Stimmen) festzustellen. 

(11) Nach Beendigung des Abstimmungsverfahrens hat die Wahlkommission für jeden Wahlkörper 
gesondert die auf die wahlwerbenden Gruppen entfallenden Mandate zu ermitteln. Die Anzahl der auf die 
einzelnen wahlwerbenden Gruppen entfallenden Mandate ist mittels der Wahlzahl zu ermitteln, die wie 
folgt zu berechnen ist (D´Hondtsches System): 
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 1. Die Zahlen der für jede wahlwerbende Gruppe abgegebenen gültigen Stimmen eines jeden 
Wahlkörpers werden, nach ihrer Größe geordnet, nebeneinander geschrieben; unter jede dieser 
Zahlen wird die Hälfte, unter diese ihr Drittel, Viertel, Fünftel usw. geschrieben. Als Wahlzahl 
gilt bei bloß drei zu vergebenden Mandaten die drittgrößte Zahl, bei vier zu vergebenden 
Mandaten die viertgrößte Zahl, bei fünf zu vergebenden Mandaten die fünftgrößte Zahl der 
angeschriebenen Zahlen usw. 

 2. Jeder wahlwerbenden Gruppe werden so viele Mandate zugeschrieben, als die Wahlzahl in der 
Zahl der für sie gültig abgegebenen Stimmen enthalten ist. 

 3. Haben nach dieser Berechnung mehrere wahlwerbende Gruppen den gleichen Anspruch auf ein 
Mandat, so entscheidet das Los, das von dem an Lebensjahren jüngsten anwesenden Mitglied der 
Wahlkommission zu ziehen ist. 

Die Wahlkommission hat die auf die wahlwerbende Gruppe entfallenden Mandate (das auf die 
wahlwerbende Gruppe entfallende Mandat) den im Wahlvorschlag angegebenen wahlwerbenden 
Personen nach der Reihe ihrer Nennung zuzuteilen und als Kammerrätinnen/Kammerräte gewählt zu 
erklären. 
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